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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES 
STADTRATES VON OLTEN 

 

 
Vom 29. März 2021                                                                                                 

 
Strandbad, Umbau Rutschbahnpumpen/Zusatzkredit 
 
 
Ausgangslage 
 
Infolge Änderungen in der Gesetzgebung musste die Rutschbahnpumpenanlage umgebaut 
werden (SR Protokoll vom 28.01.2019, Prot.-Nr. 35). Der Stadtrat hat hierzu einen 
Nachtragskredit bewilligt. 
 
Die Arbeiten wurden von den Planern vorbereitet und dem eidgenössischen 
Starkstrominspektorat zur Prüfung vorgelegt. Dieses hat der Ausführung mit modernen 
energiesparenden Frequenzumformern gegenüber den Planern zugestimmt. Nach der 
Ausführung aller Arbeiten hat die Kontrollstelle für die elektrische Installation, die Aare-
Energie AG a.en, bei der Abnahme die Ausführung mittels Frequenzumformern nicht 
akzeptiert. Diese mussten demontiert und durch starre Absperrdrosseln mit FI-Schaltern zum 
Schutz vor Stromschlägen ausgerüstet werden. Das eidgenössische Starkstrominspektorat 
hat die Zuständigkeit der Kontrollstelle betont und keine weiteren Verlautbarungen gemacht. 
 
 
Zusatzkosten/Zusatzkredit 
 
Mit dem Auswechseln der Frequenzumformer durch Absperrdrosseln mit FI-Schaltern 
entstanden doppelte Anschaffungskosten, welche den bewilligten Kredit sprengten. 
 
Die Neuanschaffung der Absperrklappen, die Änderung der FI-Schalter auf dem 
Sicherungstableau sowie die Anpassung der Steuerung kostete rund CHF 21'000.00. 
Dadurch wird ein Zusatzkredit von exakt CHF 16'418.05 notwendig. 
 
Die Kontrollstelle wie auch das eidgenössische Starkstrominspektorat lehnen jegliche 
Verantwortung für ihre Aussagen ab. Der Auftraggeber hat die Kosten zu tragen. 
 
 

Beschluss: 
 
1. Der Zusatzkredit für die Anpassungen der elektrischen Installationen Rutschbahn-

pumpen Strandbad im Betrag von CHF 16'418.05 zu Gunsten Konto Nr. 3412.5040.012 
wird bewilligt. 

 
2. Die Direktion Bau wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
 
 
 
 
 


